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 Veröffentlicht am 16.03.1955

Norm

ABGB §1331

Rechtssatz

Bei vorsätzlicher Schädigung ist für den zu ersetzenden Schaden nicht der Erzeugerpreis, sondern der

Entstehungspreis maßgebend. Eines Nachweises der Neuanschaffung dieser Mengen bedarf es hiezu nicht.

Entscheidungstexte

3 Ob 141/55
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